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Ziviles Kontrollorgan auch für die Truppenküche

Worin besteht die Tätigkeit eines/einer
Kantonalen Lebensmittelinspektors/Lebensmittel inspektorin?

We r/tv 7/7é7 e.v /we/7.v «wjc/ire/Z)/, //eg/ r/u.v /l/7)e/7.yge/üe/ ///Aver Organe
Z>e/ £/erLe/>en.s/n/7/e/A:on//'o//e. Z)/'e Le/>ens/n/7/e//con//'o//e /n rferSr/we/z /'s/ />« ßi/ntfesgese/z /;e/re//i?nrf
r/cAi Ke/7ce/iz m/7 £e/>ensw/7/e/n nnr/ Ge/zrawc/isgegens/äne/en iow/e />; za/i/re/c/ien G/V/g. //n/7 A7/n/. Fe/--

o/z/m/ngen gese/z//77f gerege//. Z)er Lb//zi/g ///es es Gese/zes //eg/ /zez c/ezz e/zize/zzezz ÄT/n/onen.

Im Rahmen dieses Vollzugs führen nun die Kan-
tonalen Lebensmittelinspektoren in allen Be-
trieben die Lebensmittel herstellen, verarbei-
ten, lagern oder verkaufen, Inspektionen und
Kontrollen durch. Dies geschieht unter der Ob-
hut der Kantonschemiker als Leiter der kantona-
len Laboratorien vor Ort.

Das Ziel dieser Kontrollen besteht in erster Li-
nie darin, bestmöglichste Bedingungen im Um-
gang mit Lebensmitteln zu gewährleisten, um
damit der Grundsatzforderung des Gesund-
heitsschutzes und dem Schutz des Konsumen-
ten vor Täuschung und Betrug Nachhaltung zu
verschaffen.

Diese Grundsatzforderungen wiederum bedin-

gen unangemeldete Kontrollen auf eine fach-

und sachgerechte Herstellung von Lebensmit-
teln, auf die hygienische Arbeitsweise im Um-
gang mit Lebensmitteln, auf geeignete und rieh-

tige Aufbewahrung und Lagerung sowie auf
baulich-hygienisch einwandfreie Herstellungs-,
Lager- und Verkaufsräume und -Einrichtungen
in allen Betrieben, die mit Lebensmitteln han-
dein. Innerhalb dieser Kontrollen und Inspek-
tionen sollen die Betriebsinhaber primär bera-
ten werden. Eis sollen ihnen jedoch auch Mängel
aufgezeigt werden und, sotern notwendig, ist der
Lebensmittelinspektor vom gesetzlichen Auf-
trag her auch verpflichtet, allenfalls verdorbene
oder gesundheitsschädliche und verfälschte Le-
bensmittel durch sofortige Beseitigung oder Be-
schlagnahmung aus dem Verkehr zu ziehen.

Letztgenannte Beanstandungen und Massnah-

men - also sofortige Verfügungen - bilden
zwangsläufig auch lebensmittelpolizeiliche
Handlungen, die der Lebensmittelinspektor
auszuüben hat.

DasGrundprinzip derKontrolle - z. B. ineinem
Gastwirtschaftsbetrieb - ist das gleiche wie in

allen übrigen lebensmittelherstellenden oder

verarbeitenden Betrieben, wobei im Restaura-
tionsbetrieb sicher speziell auf gute Sauberkeit,
Reinlichkeit der Betriebsräume, auf hygienische
Arbeitsweise und -Bedingungen, d.h. auf die
baulich-hygienischen Voraussetzungen geach-
tet wird. Auch gilt ein besonderes Augenmerk
dem hygienisch-mikrobiologischen Zustand der
im Betrieb gelagerten und zum Verkauf gelan-
genden Lebensmittel. Im Sinne einer Präven-
tion vor Gesundheitsgefährdung werden des-
halb vermehrt Lebensmittelproben von Grund-
nahrungsmitteln, Zwischenprodukten, aber
auch von vorgekochten oder genussfertigen
Speisen zur mikrobiologischen Untersuchung
am Kantonalen Laboratorium entnommen.

Die Häufigkeit von ordentlichen Kontrollen und
Probenahmen richtet sich dabei nach dem Be-
fund der letzten Kontrolle bzw. Untersuchung.
Betriebe mit grösseren Mängeln oder häufigen
Beanstandungen werden auch häufiger kontrol-
liert. Man will ja eine Verbesserung erreichen!
In der Regel erfolgt jährlich mindestens eine
Kontrolle durch den Kantonalen Lebensmittel-
inspektor oder durch die Kontrollorgane (Orts-
experten) der Gemeinde-Gesundheitsbehörde.

Die Lebensmittelinspektoren verstehen ihre
Kontrolltätigkeit in erster Linie als Dienstlei-
stung und Beratung der Betriebsinhaber. «Poli-
zeiliche» Massnahmen werden erst dann not-
wendig, wenn eben die Forderungen, wie sie das

Eidg. Gesetz und die Verordnungen vorschrei-
ben, in grober Weise verletzt oder missachtet
werden. Von unnötigen Eingriffen durch die Le-
bensmittelinspektoren zu sprechen ist falsch,
müssen doch die Kontrollen und Massnahmen,
die die Kontrollorgane dabei treffen, immer in
Einklang mit den gesetzlichen Forderungen und
den Befugnissen, die an die Kontrollorgane ge-
stellt werden, stehen.
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Die gegenseitige Achtung und das Verständnis
für die Arbeit des Kontrollierenden wie des Kon-
trollierten bilden dabei die Vorausse tzung für ei-
nen reibungslosen Ablauf einerLebensmittelin-
spektion. Die Lebensmittelinspektoren sind be-

müht, dem Betriebsinhaber durch eine einge-
hende Kontrolle ein möglichst vollständiges
Bild über den Zustand seines Betriebes zu ge-
ben; dabei wird das Lob genau so erwähnt wie
auch derTadel. Wenn der Betriebsinhaber dabei
bestrebt ist, Mängel auch anzuerkennen, und
der Wille zur Behebung dieser Mängel vorhan-
den ist, bekommt eine Lebensmittelinspektion
den Charakter einer echten Dienstleistung und
wird nicht als Schikane empfunden.

Jeder Lebensmittelinspektor wünscht sich bei
seiner Tätigkeit, dass er möglichst viel Lob aus-
sprechen kann und möglichst wenig tadeln
muss. Er freut sich, wenn er saubere und hygie-
nisch gut geführte Betriebe sowie einwandfreie
und vorschriftsgemäss deklarierte Waren an-
trifft.
Dies setzt jedoch bei den Verantwortlichen ei-
nes Betriebes wie auch bei den Angestellten
Verantwortungsbewusstsein und Fachkenntnis-
se im Beruf voraus. Der Hygienevermittlung
und -Schulung kommt dabei heute immer gros-
sere Bedeutung zu. Berufsverbände, aber auch
die Gesellschaft Schweiz. Lebensmittelinspek-
toren bieten diverse Druckschriften und Merk-
blätter über dasThema Hygiene an. Die Lebens-
mittelinspektoren sind auch gern bereit, z. B.

vor Berufsverbänden Vorträge zum Thema Le-
bensmittelkontrolle und -hygiene zu halten. Sie
sind der Ansicht, dass auf diesem Gebiet mehr
getan werden könnte, insbesondere sollte be-
reits der Lehrling vermehrt über dasThema Hy-
giene geschult werden.

Auch ist es für jeden Betrieb unabdinglich, dass

er über zeitgemässe Arbeitseinrichtungen ver-
fügt. Schliesslich kann aber auch der Betriebsin-
haber oder der Verantwortliche des Betriebs
durch seine Präsenz, seine aktive Mithilfe und
durch regelmässige eigene Überwachung und
Kontrolle der Betriebsräume und des Personals
dazu beitragen, dass Mängel erst gar nicht auf-
treten und auch keine Beanstandungen notwen-
dig werden.

Verschiedene Lebensmittelinspektoren über-
nehmen noch weitere Aufgaben, wie Baupläne
von zu kontrollierenden Betrieben im Baube-
willigungsverfahren zu überprüfen oder Etiket-

ten, Packungen und Anpreisungen auf ihre
Wahrheit und Vollständigkeit im Sinne des Täu-
schungsschutzes zu begutachten oder Arbeiten
im Labor auszuführen.

Die Ausbildung und Prüfung wie auch die Be-
fugnisse des Lebensmittelinspektors sind in ei-

ner eigenen Eidg. Verordnung umschrieben.

Die Lebensmittelinspektoren/innen der
Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein ha-
ben sich 1910 als Berufsverband in der Gesell-
schaft Schweizerischer Lebensmittelinspekto-
ren zusammengeschlossen.

Er bezweckt:

- Gesamtschweizerische Koordination beim
Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung und
Förderung diesbezüglicher Bestrebungen.

- Förderung der Aus- und Weiterbildung, Aus-
tausch von Berufserfahrungen und Ausarbei-
tung von Weisungen, Richtlinien, Check-Li-
sten usw., die sich auf die Lebensmittelgesetz-
gebung stützen.

- Durchführung periodischer Arbeitstagungen
in regionalen Arbeitsgruppen (Ostschweiz -
Zentralschweiz-Tessin - Nordwestschweiz
und Westschweiz).

- Mitarbeit bei der Revision von gesetzlichen
Erlassen auf dem Gebiet der Lebensmitteige-
setzgebung.

- Zusammenarbeit mit anderen Organisatio-
nen im In- und Ausland in der Verfolgung ge-
meinsamer Ziele.

- Wahrung der Berufsinteressen.

Mit dem neuen Lebensmittelgesetz, das die par-
lamentarischen Kommissionen zurZeit behan-
dein, wird unsere Aufgabe in der Zukunft nicht
geschmälert, sondern ergänzt und erweitert.

Ge.ve/Nc/?«// Sc9we/zemr/fe/'
Le6en.s?m7/e//>/.s'pe/cro/'e/)

/V. /V/1/7/er, TVü.v/V/e«/

Jede Kontrolle, die Fehler
und Nachlässigkeit übersieht
oder Milde gering achtet, wirkt
verderblicher als gar keine
Kontrolle.

General Wille
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